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Information 

 
Zielsetzung 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V. (DGPharMed) ist der 
Zusammenschluss von Ärzten* und Naturwissenschaftlern, die in der deutschen 
pharmazeutischen Industrie, Auftragsforschungsinstituten oder entsprechenden Arbeitsgebieten 
tätig sind. 
 
Ziele der Gesellschaft sind die 
 
1. Förderung der Pharmazeutischen Medizin durch Weiterentwicklung von Standards, 

Kompetenz und ethischer Integrität in dieser Disziplin 
2. Förderung der fachlichen Beziehungen ihrer Mitarbeiter Mitglieder untereinander, sowie 

zwischen ihnen und anderen medizinisch-wissenschaftlichen Organisationen 
3. Fachliche Fort- und Weiterbildung ihrer Mitglieder 
4. Unterstützung ihrer Mitglieder bei der Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben und Pflichten 
5. Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder in nationalen und internationalen Fachkreisen, 

Gesellschaften und Organisationen 
6. Aufnahme der Gebietsbezeichnung „Arzt für Pharmazeutische Medizin“ in die ärztliche 

Weiterbildungsordnung 
 
Der Begriff Pharmazeutische Medizin wird dabei von der DGPharMed wie folgt definiert und 
verstanden: 
 
Pharmazeutische Medizin ist eine medizinisch-wissenschaftliche Disziplin, die sich zum Wohle der 
Patienten und des Gesundheitswesens mit der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung und 
Anwendung von Arzneimitteln und Medizinprodukten befasst. 
 
Da nach der Berufsordnung für die deutschen Ärzte eine Verpflichtung zur Fortbildung besteht, ist 
eine wesentliche Zielsetzung der DGPharMed, Fortbildungsveranstaltungen, ausgerichtet auf die 
speziellen Belange des Arztes, aber auch Naturwissenschaftler in der pharmazeutischen Industrie 
zu organisieren und durchzuführen. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V. sieht es als unabdingbar an, dass 
der Arzt in der pharmazeutischen Industrie auf seine eigenständige eigenverantwortliche Tätigkeit 
vorbereitet (Weiterbildungsordnung) ist und seine fachliche Kompetenz durch eine kontinuierliche 
Fortbildung gewährleistet. Ebenso nimmt für die DGPharMed die permanente Fortbildung der 
naturwissenschaftlichen Mitglieder der Gesellschaft höchsten Stellenwert ein. Folgerichtig führt die 
DGPharMed jedes Jahr ihren Kongress im Frühjahr und eine Herbsttagung durch; auf diesen 
beiden Veranstaltungen werden jeweils aktuelle wissenschaftliche Themen in ein- bzw. 
eineinhalbtätigen Sitzungen präsentiert und diskutiert. 
Daneben richtet die DGPharMed regelmäßig pro Jahr einen Reihe von Basiskursen, Kursen für 
Fortgeschrittene und Seminare zu Themen der Pharmazeutischen Medizin aus 
 
 
 
 
 
 
* Die männliche Wortform an dieser Stelle wie an den folgenden meint gleichermaßen weibliche Personen 
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Nach dem Arzneimittelgesetz/Medizinproduktegesetz sind vom pharmazeutischen Unternehmer 
Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Arzneimittel/Medizinprodukte, sowie die 
Information über Arzneimittel/Medizinprodukte sicherzustellen. Eine rechtlich abgesicherte, 
unabhängige Zuständigkeit und ärztlicher Sachverstand ist erforderlich, um bei 
Arzneimittelentwicklung, Arzneimittelsicherheit und Arzneimittelinformation dem Gesetzgeber voll 
gerecht zu werden. Der DGPharMed ist es daher ein wesentliches Anliegen, dass die 
Verantwortlichkeit des Arztes/Naturwissenschaftlers in der pharmazeutischen Industrie 
entsprechend dieser gesetzlichen und ethischen Verpflichtung gefördert wird. 
 
Ein weiteres Anliegen der DGPharMed ist es, den Kontakt unter den in der Pharmazeutischen 
Medizin tätigen Ärzten und Naturwissenschaftlern zu fördern, sie über wichtige, ihre Tätigkeit 
betreffende Ereignisse zu informieren, Stellungnahmen zu erarbeiten und Anregungen für die 
tägliche Arbeit zu geben. 
 
Darüber hinaus soll über die DGPharMed den in der Pharmazeutischen Medizin  international 
tätigen Mitgliedern der Kontakt zu unserer Dachorganisation, der International Federation of 
Associations of Pharmaceutical Physicians (IFAPP), und den Schwestergesellschaften ermöglicht 
werden. 
 
 
Entwicklung der DGPharMed 
 
Anlässlich des 1. Internationalen Symposiums der „Association of Medical Advisors in the 
Pharmaceutical Industry“ (AMAPI), im April 1972 in London, fand sich eine Gruppe der dort 
vertretenen Ärzte aus der deutschen pharmazeutischen Industrie zusammen und diskutierte 
erstmals Pläne, in der Bundesrepublik eine ähnliche Organisation zu gründen. 
 
Am 30. April 1973 wurde die Vorgängerorganisation der DGPharMed, die Fachgesellschaft der 
Ärzte in der Pharmazeutischen Industrie e.V. (FÄPI), anlässlich des Internistenkongresses in 
Wiesbaden unter der Leitung von Herrn Dr. med. Carl Steichele gegründet. Am 28. August 1973, 
anlässlich der „Therapiewoche“ in Karlsruhe, fand die erste offizielle Mitgliederversammlung statt, 
wobei der erste Vorstand der FÄPI unter dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Steichele, gewählt und die 
Satzung der FÄPI endgültig verabschiedet wurde. 
 
Bereits im Gründungsjahr nahm die DGPharMed zu den Referentenentwürfen zur Neuordnung des 
Arzneimittelgesetzes Stellung mit dem Ziel, dass dem in der pharmazeutischen Industrie tätigen 
Arzt eine seiner Verantwortung entsprechende Position eingeräumt wird. 
 
Seit der 1983 erfolgten Aufnahme in die „Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen 
Fachgesellschaften“ (AWMF) besteht die Anerkennung der DGPharMed als wissenschaftlich-
medizinische Fachgesellschaft. Seitdem nimmt die Gesellschaft an den Anhörungsverfahren des 
Gesetzgebers zur Novellierung des AMG und den Sitzungen der Weiterbildungskommission teil 
und bezieht Stellung zu aktuellen Fragen wie z. B. Leiter der klinischen Prüfung, Ethik-
Kommissionen, Durchführung klinischer Prüfungen, Informationsbeauftragter, 
Stufenplanbeauftragter, Anwendungsbeobachtungen, Implementierung der ICH-GCP-
Empfehlungen in deutsches Recht und Zulassungsfragen (Teil III/IV). 
 
Im Spätsommer 1998 gab sich die Gesellschaft eine neue Satzung und nahm gleichzeitig den seit 
Dezember 1998 gültigen Namen „Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e. V.“ an. 
Der frühere Name „Fachgesellschaft der Ärzte in der Pharmazeutischen Industrie e.V.“ war nicht 
zuletzt durch die in den Jahren seit 1985 eingetretenen Strukturveränderungen in der 
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pharmazeutischen Industrie nicht mehr zeitgemäß. Durch die Fortentwicklung des 
Tätigkeitsgebietes Pharmazeutische Medizin, die stattgefundenen Veränderungen in diesem 
Berufsfeld und innerhalb der Fachgesellschaft seit ihrer Gründung war eine Neudefinition der Ziele 
und damit auch des Namens der Gesellschaft notwendig. Mit dieser Namensänderung sollte der 
gewachsene Umfang der Aufgaben zum Ausdruck gebracht werden. Auch reflektiert dieser neue 
Titel die internationale Entwicklung weit besser als die alte Bezeichnung. 
Ende 2004 hat die DGPharMed über 1300 Mitglieder. In Auftragsforschungsinstituten sind rund  
30 % der Mitglieder tätig. Insgesamt 5 % der Mitglieder haben ihren Wohnsitz im Ausland, vor 
allem in der Schweiz und in Österreich. 
 
 
Arbeitskreise, Projektgruppen, Kommissionen und Verbandszeitschrift 
 
DGPharMed-Arbeitskreise 
 
Für die tägliche Arbeit ist ein firmenunabhängiger Informations- und Gedankenaustausch mit 
Berufskollegen sowie der Aufbau persönlicher Kontakte wichtig und nützlich. Deshalb hat die 
DGPharMed in mehreren Bundesländern regionale Arbeitskreise eingerichtet. 
 
Zur Zeit bestehen bundesweit 6 Arbeitskreise, die pro Jahr jeweils 2 bis 4 Veranstaltungen 
anbieten, die in erster Linie der internen Fort- und Weiterbildung der Mitglieder dienen, aber auch 
anderen Interessenten wie etwa Ärzten, die die klinischen Prüfungen am Patienten durchführen 
oder Personen, die mit der Überwachung beauftragt sind, offen stehen. In diesen Veranstaltungen 
werden insbesondere aktuelle Themen zur Diskussion gestellt. 
 
Themen sind z. B. die ethischen und berufsrechtlichen Grundlagen von Arzneimittelprüfungen am 
Menschen nach deutschem Recht (Leiter der klinischen Prüfung), aber auch nach europäischem 
und internationalem Recht auf der Basis von Verordnungen (Regulations), Richtlinien (Directives) 
und Empfehlungen (Guidelines), der Austausch von Erfahrungen mit Ethikkommissionen, 
Arzneimittelinformation (Informationsbeauftragter), der Umgang mit Arzneimittelrisiken 
(Arzneimittelsicherheit, Stufenplanbeauftragter bzw. Pharmakovigilanz, 
Pharmakovigilanzbeauftragter der EU), Zulassungsfragen und Management-Aufgaben im Bereich 
der Pharmazeutischen Medizin. 
 
Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird bescheinigt und kann für die Anerkennung zum 
„Zertifikat für Pharmazeutische Medizin - DGPharMed –“ bzw. „Diplom für Pharmazeutische 
Medizin – DGPharMed –“ herangezogen werden. 
 
 
DGPharMed-Projektgruppen und DGPharMed-Kommissionen 
 
In Projektgruppen werden für Mitarbeiter in der Pharmazeutischen Industrie und 
Auftragsforschungsinstituten wichtige Probleme analysiert, Lösungsvorschläge und 
Stellungnahmen erarbeitet. Letztere finden Eingang in die Beratungsprozesse von Gesetzen, 
Richtlinien und Bekanntmachungen. 
 
Kommissionen 
 
Kommissionen innerhalb der DGPharMed sollen langfristig das Erreichen der Ziele der 
Gesellschaft gewährleisten. Derzeitig (Stand 11/04) gibt es drei Kommissionen, die 
Weiterbildungs-, Arzneimittel-sicherheits- und die Prüfungskommission. 
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Prüfungskommission 
 
Aufgabengebiet: Beurteilung der von den Bewerbern für das Zertifikat bzw. Diplom 
eingereichten Unterlagen im Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen für den 
jeweiligen Qualitätsnachweis. Durchführung von Prüfungsgesprächen bei den Bewerbern für 
das Diplom. 

 
Weiterbildungskommission 
 
Aufgabengebiet: Erarbeitung und Aktualisierung der Weiterbildungsinhalte und des 
Themenkatalogs sowie Erarbeitung von Strategien zur Erlangung der Aufnahme des 
Fachgebiets Pharmazeutische Medizin in die Ärztliche Weiterbildungsordnung. 

 
Das Zertifikat und das Diplom stellen einen internen Weiterbildungsweg der DGPharMed dar. Sie 
werden, unabhängig vom Bestreben der Fachgesellschaft nach einer Gebiets- oder 
Zusatzbezeichnung, auf Antrag (Zertifikat) bzw. nach Prüfung (Diplom) erteilt, bis die angestrebte 
Änderung im Sinne der Ärztlichen Weiterbildungsordnung erreicht ist. Das Diplom können Ärzte 
erwerben; das Zertifikat können alle Mitglieder erwerden. Anträge auf Zertifikat und Diplom können 
an den Vorsitzenden der Prüfungskommission gestellt werden. 
  
 Kommission Arzneimittelsicherheit 
 
 Aufgabengebiet: Aktive Verbesserung und Weiterentwicklung der Arzneimittelsicherheit und 

Unterstützung der Mitglieder durch Erarbeitung von Beiträgen zu fachlichen Themen, 
Kooperation mit Fachkreisen und inhaltliche Mitgestaltung von Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen 

 
Die Berichte der Kommissionen über ihre Tätigkeiten werden in Absprache mit dem 
Bundesvorstand den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht, insbesondere auf 
Mitgliederversammlungen. 
 
 
Verbandszeitschrift 
 
In der viermal jährlich erscheinenden Verbandszeitschrift „DGPharMed News“ werden anstehende 
gesetzliche Neuerungen, Erfahrungen und existierende Gesetze, Berichte von Kongressen, 
Informationen aus der DGPharMed-Organisation, sowie andere wichtige Informationen für die 
Mitglieder publiziert. 
 
Die DGPharMed unterstützt seit Jahren insbesondere Kollegen im deutschsprachigen Ausland. 
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V. (GPM) 
in Österreich. 
 
 
Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Der Erwerb der Mitgliedschaft ist in § 2 der Satzung der DGPharMed geregelt: 
 
1.  Mitglieder der Gesellschaft sind: 
a) Ordentliche Mitglieder, nämlich Humanmediziner mit Approbation bzw. einer Erlaubnis nach 

§ 10 BÄO, die in der pharmazeutischen Industrie, Auftragsforschungsinstituten oder 
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entsprechenden Arbeitsgebieten tätig sind. 

b) Assoziierte Mitglieder, nämlich Personen mit abgeschlossenem naturwissenschaftlichem  
 Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium oder vergleichbarer Qualifikation, die in der  
 pharmazeutischen Industrie, medizinischen Auftragsforschungsinstituten oder 

entsprechenden Arbeitsgebieten tätig sind. 
c) Ehrenmitglieder der Gesellschaft. Diese werden von der Mitgliederversammlung auf Vor- 
 schlag des Bundesvorstandes ernannt. 
2.  In Ausnahmefällen kann der Bundesvorstand andere natürliche Personen als assoziierte 

Mitglieder aufnehmen. 
3.  Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an das Vorstandsmitglied für Mitgliederangelegenheiten 

zu richten. Der Bundesvorstand entscheidet über die Aufnahme; er ist nicht verpflichtet, 
etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu geben. Die Entscheidung teilt das Vorstandsmitglied 
für Mitgliederangelegenheiten der antragstellenden Person schriftlich mit.  

4.  Die Mitgliedschaft erlischt nicht zwangsläufig durch Eintritt in den Ruhestand. 
 
Die Mitgliedschaft in der DGPharMed endet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod. Der 
Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mit achtwöchiger Kündigungsfrist möglich. 
 
Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der aktuelle Beitrag wird auf 
dem Antragsformular angegeben oder kann bei dem zuständigen Vorstandsmitglied erfragt 
werden. Bei Verwendung des Lastschriftverfahrens ist der Beitrag zum 1. Quartal eines Jahres 
fällig. Wird keine Einzugsermächtigung erteilt, so ist der Beitrag bis zum 31.03. unaufgefordert 
einzuzahlen. Nach dem 31.03. ist der doppelte Beitrag zu entrichten. 
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Satzung 
 

 
§ 1 Name, Zweck und Sitz der Gesellschaft 
 
1. Die Gesellschaft führt den Namen „Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin 

e.V.". Sie ist eine Gesellschaft für das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
 
2. Ziele der Gesellschaft sind die 
a) Förderung der Pharmazeutischen Medizin durch Weiterentwicklung von Standards, 

Kompetenz und ethischer Integrität in dieser Disziplin 
b) Förderung der fachlichen Beziehungen ihrer Mitglieder untereinander, sowie zwischen ihnen 

und anderen medizinisch-wissenschaftlichen  Organisationen 
c) Fachliche Fort- und Weiterbildung ihrer Mitglieder 
d) Unterstützung ihrer Mitglieder bei der Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben und Pflichten 
e) Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder in nationalen und internationalen Fachkreisen, 

Gesellschaften und Organisationen 
f) Aufnahme der Gebietsbezeichnung „Arzt für Pharmazeutische Medizin“ in die ärztliche 

Weiterbildungsordnung 
 
3. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
 
4. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine son-
stigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. 

 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Gesellschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
6. Die Gesellschaft ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
7. Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg. 
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§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder der Gesellschaft sind: 
a) Ordentliche Mitglieder, nämlich Humanmediziner mit Approbation bzw. einer Erlaubnis nach 

§ 10 BÄO, die in der pharmazeutischen Industrie, Auftragsforschungsinstituten oder entspre-
chenden Arbeitsgebieten tätig sind. 

b) Assoziierte Mitglieder, nämlich Personen  mit abgeschlossenem naturwissenschaftlichem 
Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium oder vergleichbarer Qualifikation, die in der phar-
mazeutischen Industrie, medizinischen Auftragsforschungsinstituten oder entsprechenden 
Arbeitsgebieten tätig sind.  

c) Ehrenmitglieder der Gesellschaft. Diese werden von der Mitgliederversammlung auf Vor-
schlag des Bundesvorstandes ernannt. 

 
2. In Ausnahmefällen kann der Bundesvorstand andere natürliche Personen als assoziierte 

Mitglieder aufnehmen. 
 
3. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an das Vorstandsmitglied für Mitgliederangelegenheiten 

zu richten. Der Bundesvorstand entscheidet über die Aufnahme; er ist nicht verpflichtet, 
etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu geben. Die Entscheidung teilt das Vorstandsmitglied 
für Mitgliederangelegenheiten der antragstellenden Person schriftlich mit. 

 
4. Die Mitgliedschaft erlischt nicht zwangsläufig durch Eintritt in den Ruhestand. 
 
 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft der Mitglieder endet durch 
a) Austrittserklärung, 
b) Ausschluss, 
c) Tod. 
 
2. Die Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen an das Vorstandsmitglied für Mitgliederange-

legenheiten. Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mit achtwöchiger Kün-
digungsfrist möglich. Die Austrittserklärung berührt nicht die Verpflichtung zur Zahlung der 
fälligen Mitgliedsbeiträge. 

 
3. Der Ausschluss eines Mitglieds durch den Bundesvorstand ist zulässig, wenn es seinen Bei-

tragsverpflichtungen für mehr als ein Beitragsjahr nicht nachgekommen ist. Der Ausschluss 
ist unter Hinweis auf die Beitragspflicht mit einer Zahlungsfrist von vier Wochen schriftlich 
anzudrohen. Weiterhin kann der Ausschluss eines Mitglieds durch den Bundesvorstand 
erfolgen, wenn es durch sein Verhalten die Interessen der Gesellschaft nachhaltig oder 
schwerwiegend verletzt oder verletzt hat. Der Ausschluss bedarf der Zwei-Drittel-Mehrheit 
der satzungsgemäßen Mitglieder des Bundesvorstandes. Dem Betroffenen ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und dem 
Betroffenen mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. 

 
 
§ 4 Rechte der Mitglieder 
 
1. Jedes Mitglied ist berechtigt, an den Mitgliederversammlungen und an der Willensbildung in 

der Gesellschaft teilzunehmen, Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben.  
 
2. Die Mitglieder haben Anspruch auf die Vertretung ihrer Interessen nach Maßgabe der 

Bestimmungen in § 1 Abs. 2, und die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung. 
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3. Wählbar für ein Amt im Bundesvorstand sind alle Mitglieder. Ausgenommen ist das Amts 
des stellvertretenden Bundesvorsitzenden, der ordentliches Mitglied gemäß §2 Abs. 1a 
sein muss. Abstimmungsberechtigt sind alle Mitglieder. 

 
 
§ 5 Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die ordentlichen Mitglieder und assoziierte Mitglieder sind verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag 

(§ 12 der Satzung) zu entrichten. Ehrenmitglieder sind von dieser Verpflichtung befreit. 
 
2. Die Mitglieder sollen sich zur Übernahme von Wahlämtern bereit finden und in sonst geeig-

neter Weise die Ziele und Interessen der Gesellschaft fördern. Übernommene Ämter haben 
sie nach bestem Vermögen wahrzunehmen. 

 
 
§ 6 Die Organe der Gesellschaft 
 
1. Die Organe der Gesellschaft sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Bundesvorstand 
 
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 
 
1. Das oberste Organ der Gesellschaft ist die Mitgliederversammlung. Ihr obliegt insbesondere 
a) die Beratung und Beschlussfassung über alle zur Entscheidung vorgelegten Anträge, 
b) die Bestellung und Amtsenthebung der Mitglieder des Bundesvorstandes, 
c) die Wahl der Kassenprüfer, 
d) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Bundesvorstandes und die Beschluss-

fassung hierüber, 
e) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltsabrechnung, 
f) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
g) die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und Auflösung der Gesellschaft. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, nach Möglichkeit in zeitlichem und 

räumlichen Zusammenhang mit einem wissenschaftlichen Kongress, abzuhalten.   
 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Bundesvorsitzenden innerhalb von 

acht Wochen einzuberufen, wenn es der Bundesvorstand beschließt oder von 1/10 aller Mit-
glieder, schriftlich mit Begründung beantragt wird.  

 
4. Die Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern mindestens acht Wochen vorher schriftlich 

anzukündigen mit der Aufforderung, Sachanträge zur Tagesordnung bis spätestens sechs 
Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Bundesvorsitzenden schriftlich und mit Be-
gründung einzureichen. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung hat unter Angabe der 
Tagesordnung schriftlich mit einer Frist von mindestens vier Wochen zu erfolgen. Die Einbe-
rufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Bundesvorsitzenden bzw. bei dessen 
Verhinderung durch den stellvertretenden Bundesvorsitzenden und wird von dem Bundes-
vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
geleitet. 

 
5. Bei Satzungsänderungen ist in der schriftlichen Einladung oder in dem Vorschlag für eine 

schriftliche Beschlussfassung der genaue Wortlaut für die zu ändernden Satzungs-
bestimmungen anzugeben (s.a. § 14 Abs. 2). 

 

______________________________________________________________________________ 
 



 

6. Wahlen (s. § 13) können nur erfolgen, wenn sie in der Einladung ausdrücklich angekündigt 
worden sind. 

 
7. Der Abhaltung einer Mitgliederversammlung bedarf es nicht, wenn der Vorstand die Mitglie-

der zur Abstimmung per Briefwahl auffordert. Dies gilt auch für Satzungsänderungen. 
Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (s.a. § 
14  Abs. 1), Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen (s.a. § 14 Abs. 2). 

 
8. Das Protokoll einer Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern spätestens mit der Einladung 

zur nächsten Mitgliederversammlung zu übermitteln. Es ist durch die Mitgliederversammlung 
zu genehmigen. 

 
 
§ 8 Der Bundesvorstand 
  
1. Der Bundesvorstand besteht aus 
a) dem Bundesvorsitzenden (president) für die Amtsdauer von 2 Jahren, 
b) dem designierten Bundesvorsitzenden (president elect), der gleichzeitig stellvertretender 

Bundesvorsitzender ist, für die Amtsdauer von 2 Jahren, 
c) dem vorherigen Bundesvorsitzenden  (immediate past president) für die Amtsdauer von 2 

Jahren, 
d) dem Kassenführer, 
e) den Beisitzern mit folgenden Aufgabenbereichen:  

Kongress- und Fortbildungsorganisation, Arbeitskreise, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 
Internationale Angelegenheiten, Schriftführer, Weiterbildung, Mitgliederangelegenheiten. 
Eine Person kann auch mehrere Aufgabenbereiche auf sich vereinen. Die Zahl der Beisitzer 
ist veränderbar. Die Mitgliederversammlung ist nach den Erfordernissen berechtigt, für die 
Amtsdauer weitere Beisitzer mit definierten Aufgabenbereichen zu wählen bzw. Beisitzer 
abzuwählen und deren Aufgabenbereiche an andere Vorstandsmitglieder zu übertragen. 

 
 
2. Dem Bundesvorstand obliegen insbesondere: 
a) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 
b) die Einberufung der Mitgliederversammlung  
c) die Leitung der Mitgliederversammlungen 
d) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen, 
e) die Führung der laufenden Geschäfte der Gesellschaft, 
f) die Aufstellung von Haushaltsplänen und Haushaltsabrechnungen sowie die Erstellung eines 

Rechenschaftsberichtes, 
g) die Aufnahme von Mitgliedern und assoziierten Mitgliedern und der Vorschlag von Ehrenmit-

gliedern, 
h) der Ausschluss von Mitgliedern,   
 
3. Der Bundesvorsitzende oder sein Stellvertreter vertreten die Gesellschaft gerichtlich und 

außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten (§ 26 Abs. 2 BGB). Jeder von ihnen hat 
Alleinvertretungsbefugnis. 

 
4. Der Bundesvorstand tagt bei Bedarf, mindestens aber dreimal im Geschäftsjahr. Er wird 

durch den Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens einer Woche einberufen. Die Einbe-
rufung soll schriftlich erfolgen. 

 
5. Der Bundesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die in der jeweils aktuellen Fassung 

bekannt gemacht wird. 
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§ 9 Arbeitskreise 
 
1. Mit Genehmigung des Bundesvorstandes können sich Mitglieder im Bereich eines oder 

mehrerer Bundesländer zu Arbeitskreisen zusammenschließen. Ziele dieser Arbeitskreise 
sind die fachliche Fort- und Weiterbildung sowie der Erfahrungsaustausch aller Mitglieder. 

 
2. Der Bundesvorstand bestimmt einen Leiter.  
 
 
 
§ 10 Projektgruppen 
 
1. Projektgruppen sollen wichtige Anliegen und aktuelle Themen im Auftrag des Bundesvor-

standes bearbeiten. 
 
2. Die Projektgruppen werden vom Bundesvorstand befristet eingesetzt. 
 
3. Die Mitglieder einer Projektgruppe müssen Mitglieder der Gesellschaft sein und werden vom 

Bundesvorstand benannt. Vorschläge aus dem Kreis der Mitglieder sollen berücksichtigt 
werden. 

 
4. Die Mitglieder einer Projektgruppe wählen aus ihrer  Mitte einen Sprecher, der die Sitzungen 

der Projektgruppe leitet und über die Arbeit und ihre Ergebnisse den Bundesvorstand infor-
miert; das Ergebnis wird in Absprache mit dem Bundesvorstand den Mitgliedern zur Kenntnis 
gebracht und gegebenenfalls publiziert. 

 
 
§ 11 Kommissionen 
 
1. Kommissionen sollen langfristig das Erreichen der Ziele der Gesellschaft gewährleisten. 
 
2. Die Einrichtung einer Kommission ist auf Vorschlag des Bundesvorstandes von der Mitglie-

derversammlung zu bestätigen. 
 
3. Die Mitglieder einer Kommission müssen Mitglieder der Gesellschaft sein und werden vom 

Bundesvorstand benannt. Vorschläge aus dem Kreis der Mitglieder sollen berücksichtigt 
werden. 

 
4. Jede Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die vom Bundesvorstand zu genehmigen 

ist. 
 
5. Die Berichte der Kommissionen über ihre Tätigkeiten werden in Absprache mit dem Bundes-

vorstand den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht, insbesondere auf Mitgliederversammlungen. 
 
 
§ 12 Mitgliedsbeiträge 
 
1. Die Beiträge werden als Jahresbeitrag erhoben. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Der Bei-

trag ist auch ohne besondere Veranlagung am 10. Januar eines Jahres fällig. Wird die Mit-
gliedschaft im Laufe eines Kalenderjahres erworben, so ist der Beitrag mit der Mitteilung 
über die Aufnahme zur Zahlung fällig. 

 
2. Die Betragshöhe bestimmt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Bundesvorstandes. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Der Bundesvorstand oder mit seiner Ermächtigung der Bundesvorsitzende entscheidet über 
Beitragserlass oder Beitragsstreichung in besonders begründeten Ausnahmefällen. 



 

§ 13 Wahlen 
 
1. Wahlen in den Bundesvorstand der Gesellschaft erfolgen mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen jeweils für die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe, dass das 
Amt erst mit einer Neuwahl endet (s.a. § 7 Abs. 6). Mit Ausnahme des Amtes des 
designierten Bundesvorsitzenden ist die Wiederwahl möglich. 

 
2. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so ist der ver-

bleibende Vorstand berechtigt, einen kommissarischen Nachfolger bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung zu berufen. Eine Neuwahl für den Rest der laufenden Wahlperiode erfolgt 
in der nächsten Mitgliederversammlung.  

 
3. Wahlen der Vorstandsmitglieder gemäß § 8 Abs. 1 a) bis c) erfolgen für jedes einzelne Amt 

gesondert, schriftlich und geheim. Die Vorstandsmitglieder gemäß § 8 Abs. 1 d) und e) kön-
nen mit Zustimmung aller Wählenden durch Zuruf gewählt werden. 

 
4. Ein Vorstandsmitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit abberufen werden. Die Abberufung 

erfolgt durch die Wahl eines Amtsnachfolgers. 
 
5. Wählbar ist nur, wer die Bereitschaft zur Annahme des Amtes erklärt hat. 
 
 
§ 14 Abstimmungen 
 
1. Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit 

diese Satzung nichts anderes bestimmt. Die Übertragung von Stimmen ist ausgeschlossen. 
 
2. Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen gül-

tigen Stimmen (s.a. § 7 Abs. 5 und Abs. 7) 
 
3. Zur Auflösung der Gesellschaft (§ 19) ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. 
 
 
§ 15 Beschlussfähigkeit 
 
Die Organe der Gesellschaft sind beschlussfähig, wenn zu einer Sitzung frist- und formgerecht ein-
geladen wurde oder wenn alle Mitglieder eines Organs der Gesellschaft anwesend sind. 
 
 
§ 16 Niederschriften 
 
1. Über die Sitzungen aller Organe der Gesellschaft sind Niederschriften zu fertigen, die Fest-

stellungen über Ort und Tag, die namentliche Bezeichnung des Leiters und des Protokol-
lanten, Zahl der erschienenen Mitglieder, die satzungsgemäße Einberufung, die Beschluss-
fähigkeit, die Tagesordnung, die Anträge und Beschlüsse sowie das Ergebnis von Wahlen 
enthalten müssen. 

 
2. Niederschriften sind vom Protokollanten und dem Leiter der Sitzung  zu unterzeichnen. 
 
 
§ 17 Kassenführung 
 
1. Die Beiträge und das Vermögen der Gesellschaft sind ordnungsgemäß und sachgerecht zu 

verwenden und zu verwalten. 

______________________________________________________________________________ 
 

 



 

2. Die Geschäfte der Gesellschaft sind in einer ordnungsgemäßen Buchführung auszuweisen. 
 
3. Das finanzielle Gebaren der Gesellschaft unterliegt der Prüfung durch zwei Kassenprüfer. 

Prüfungen sind in jedem Geschäftsjahr durchzuführen. 
 
 
§ 18 Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
§ 19 Auflösung der Gesellschaft und Anfallberechtigung 
 
1. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 14 Abs. 

3 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der Bundesvorsitzende und der stellvertretende Bundesvor-
sitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

 
2. Das nach Beendigung der Liquidation bei Auflösung der Gesellschaft oder das bei Wegfall 

des satzungsgemäßen Zweckes vorhandene Gesellschaftsvermögen, fällt an eine von der 
Mitgliederversammlung zu beschließende, von der zuständigen Finanzbehörde als gemein-
nützig anerkannte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. Der Beschluss über die Verwendung darf erst nach Zustimmung 
des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
 
§ 20 Satzungsannahme und Änderungen 
 
Die vorstehende Satzung wurde angenommen in der Gründungsversammlung am 3.4.1973 in 
Wiesbaden und geändert in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 14.6.1973 in Berlin. 
Weitere Satzungsänderungen erfolgten auf den ordentlichen Mitgliederversammlungen am 
30.08.1983, am 04.09.1985, am 27.02.1992, am 02.03.1995 am 06.03.1997 und durch schriftliche 
Abstimmung im August 1998. Ferner durch die Abstimmungen auf den Mitgliederversammlungen 
vom 14. März und 7. November 2002 sowie vom 4. November 2004. 
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